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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

mit Beschluss vom 1.8.2023 stellt der BFH unter dem Aktenzeichen VIII

R 8/21 klar:  Werden Erstattungszinsen zur Einkommensteuer im Sinne

der  Regelung  des  §  233a  Abs.  1  der  Abgabenordnung  (AO)  zugunsten

des Steuerpflichtigen festgesetzt  und an ihn ausgezahlt,  und zahlt  der

Steuerpflichtige diese Zinsen aufgrund einer erneuten Zinsfestsetzung

an  das  Finanzamt  zurück,  kann  die  Rückzahlung  zu  negativen  Einnah-

men aus Kapitalvermögen führen.

Allerdings  gibt  es  dabei  ein  »Aber«:  Die  Entstehung  negativer  Einnah-

men im Sinne der Einkünfte aus Kapitalvermögen setzt nämlich voraus,

dass die vom Steuerpflichtigen aufgrund der erneuten Zinsfestsetzung

zu zahlenden Zinsen auf denselben Unterschiedsbetrag und denselben

Verzinsungszeitraum entfallen wie die aufgrund der früheren Zinsfest-

setzung erhaltenen Erstattungszinsen.

Dementsprechend  muss  wie  folgt  unterschieden  werden:  Einerseits

zwischen der Rückzahlung von zunächst vereinnahmten Erstattungszin-

sen.  Das  führt  zu  negativen  Einnahmen  aus  Kapitalvermögen,  welche

steuermindernd angesetzt werden können. Andererseits ist die erstma-

lige  Zahlung  von  Nachzahlungszinsen  kein  Fall  der  negativen  Einnah-

men, da diese bereits gemäß gesetzlicher Regelung in § 12 Nummer 3

Halbsatz 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) dem steuerlich unbe-

achtlichen  Bereich  zugewiesen  und  nicht  einkommensmindernd  be-

rücksichtigt werden dürfen.

Ob dies richtig sein kann, bleibt wohl einer Prüfung durch das Bundes-

verfassungsgericht  vorbehalten,  denn  Einnahmen  zu  besteuern  und

Zahlungen nicht abziehbar zu machen, kann nicht richtig sein.

In diesem Sinne wünschen wir eine interessante Lektüre.

Kirchberger & Petri Steuerberatungsgesellschaft mbH

Preußerstraße 18, 06217 Merseburg

Telefon: +49 3461-54190 | Telefax: +49 346-1541915

www.kirchberger-petri.de

kirchberger@kirchberger-petri.de
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Die dreitägige Zahlungsschonfrist  endet  am 13.09.  für  den Eingang der
Zahlung.

Zahlungen  per  Scheck  gelten  erst  drei  Tage  nach  Eingang  des  Schecks
bei  der  Finanzbehörde  (Gewerbesteuer  und  Grundsteuer:  bei  der  Ge-
meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge
zu  vermeiden,  muss  der  Scheck  spätestens  drei  Tage  vor  dem  Fällig-
keitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge September 2024

Die  Beiträge  sind  in  voraussichtlicher  Höhe  der  Beitragsschuld  spätes-
tens  am drittletzten  Bankenarbeitstag  eines  Monats  fällig.  Für  Septem-
ber ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.09.2024.

Steuerhinterziehung: Zehnjährige Festsetzungsfrist
bleibt

Die zehnjährige Festsetzungsfrist bei Steuerhinterziehung bleibt.  "Diese
dient  dem Ziel,  Steuerhinterziehung konsequent zu bekämpfen",  erläu-
tert  die  Bundesregierung  in  ihrer  Antwort  (BT-Drs.  20/11604)  auf  eine
umfangreiche  Kleine  Anfrage  der  CDU/CSU-Fraktion  zum  Vierten  Büro-
kratieentlastungsgesetz (BT-Drs. 20/11288).

Außerdem  erklärt  die  Regierung,  dass  Unternehmen  oder  Steuerbera-
tungen  seit  April  2024  direkt  bei  Abgabe  der  Gewerbesteuererklärung
die digitale Bekanntgabe des Gewerbesteuerbescheids über das ELSTER-
Portal  beantragen  können.  "Die  Umsetzung  wurde  erfolgreich  in  über
100  Kommunen  pilotiert,  umfassend  getestet  und  bereits  in  einigen

Kommunen  erfolgreich  in  die  Praxis  überführt",  führt  sie  aus.  Darüber
hinaus  seien  indes  "keine  grundsätzlichen  Änderungen  im  Bereich  der
Gewerbesteuer" geplant.

Keine  Hoffnung  auf  einen  reduzierten  Bürokratieaufwand  macht  die
Bundesregierung bei der im Zuge des Wachstumschancengesetz vorge-
nommene  Ausweitung  der  steuerlichen  Forschungszulage.  Hier  hatte
die  Unionsfraktion  nach  einer  Vereinfachung  bei  der  Miteinbeziehung
von Sachkosten gefragt.

In  ihrer  Antwort  geht  die  Bundesregierung  ferner  auf  Fragen  der  Uni-
onsfraktion  nach  möglichen  Vereinfachungen  im  steuerlichen  Freistel-
lungsverfahren allgemein sowie speziell  im Zusammenhang mit  Lizenz-
gebühren sowie im Abzugsteuerentlastungsverfahren ein. Ebenfalls The-
ma ist die Einfuhrumsatzsteuer.

Die Unionsfraktion hatte ferner neben steuerlichen Aspekten auch Maß-
nahmen zur Entlastung kleiner Unternehmen und Betriebe in Bezug auf
Datenschutzbestimmungen  und  Dokumentationspflichten,  Bürokratie-
kosten  infolge  des  Lieferkettensorgfaltsgesetzes  sowie  der  nationalen
Umsetzung von EU-Recht in Deutschland thematisiert.

Deutscher Bundestag, PM vom 10.06.2024

Teilweise kapitalisiertes Ruhegehalt: Keine ermäßigte
Besteuerung

Ein einheitlicher Anspruch auf ein Ruhegehalt, das teilweise als monatli-
che  Versorgungsleistung  und  teilweise  als  Kapitalleistung  ausgezahlt
wird,  unterliegt  mangels  Zusammenballung  nicht  der  ermäßigten  Be-
steuerung nach § 34 des Einkommensteuergesetzes (EStG). Dies hat der
Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Als ermäßigt zu besteuernde außerordentliche Einkünfte kommen nach
§ 34 Absatz 2 Nr. 4 EStG insbesondere Vergütungen für mehrjährige Tä-
tigkeiten  in  Betracht.  Eine  mehrjährige  Tätigkeit  im  Sinne  dieser  Vor-
schrift  liegt  laut BFH vor,  wenn sich die Tätigkeit  mindestens über zwei
Veranlagungszeiträume  erstreckt  und  einen  Zeitraum  von  mehr  als
zwölf Monaten umfasst.

Bei  der  im  Streitfall  ausgezahlten  Kapitalleistung  habe  es  sich  um  eine
Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit  gehandelt,  die dem Kläger als
Einmalbetrag zugeflossen sei. Dennoch liege hier aber keine zusammen-
geballte Vergütung vor.  Denn die Einmalzahlung sei  nicht  gesondert  zu
beurteilen.  Vielmehr  seien  für  die  Beurteilung  der  Zusammenballung
der  Einkünfte  daneben auch die  -  um die  Kapitalleistung gekürzten,  le-
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benslang zugesagten - laufenden Versorgungsleistungen zu berücksich-
tigen. Denn die als Einmalzahlung erbrachte Kapitalleistung und die mo-
natlich laufend zu zahlenden (und gezahlten) Versorgungsleistungen be-
ruhten auf einem Rechtsgrund, so der BFH.

Die als Einmalzahlung erbrachte Kapitalleistung und die laufenden Ver-
sorgungsleistungen  seien  danach  eine  einheitliche  Vergütung  (Arbeits-
lohn im Sinne des § 19 Absatz 2 EStG), die dem Kläger wegen des laufen-
den,  lebenslang zugesagten Ruhegehaltsanteils  (insgesamt)  in mehr als
zwei  Veranlagungszeiträumen  und  damit  nicht  zusammengeballt  zuge-
flossen sei.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 22.11.2023, VI R 5/21

Einmalige Steuerermäßigung: Steuerberater muss
aufklären

Über  eine  vom  Finanzamt  eigenmächtig  gewährte  Steuerermäßigung
freut  sich  jeder?  Nicht  zwingend.  Manche  Ermäßigungen  können  näm-
lich  nur  einmal  im  Leben  geltend  gemacht  werden  und  sind  dann  für
später verbraucht. Über diese Gefahr muss ein Steuerberater aufklären,
auch  wenn  es  dazu  noch  keine  Gerichtsentscheidung  gibt.  Ansonsten
haftet er. Hierauf weist das Landgericht (LG) Lübeck hin.

Ein Steuerberater prüfte für einen Mann einen Steuerbescheid, wonach
der Mann Steuern nachzahlen sollte. Das Finanzamt hatte einen speziel-
len  ermäßigten  Steuersatz  angewendet,  der  nur  einmal  im  Leben  ge-
nutzt werden kann. Allerdings hatte der Mann diesen speziellen Steuer-
satz  gar  nicht  beantragt.  Der  Steuerberater  empfahl  ihm,  nicht  gegen
den Bescheid vorzugehen, da sonst eine noch höhere Nachzahlung dro-
he. Der Mann folgte diesem Rat. Zehn Jahre später beantragte er diesen
ermäßigten  Steuersatz,  aber  das  Finanzamt  lehnte  ab.  Der  Steuersatz
könne  nur  einmal  im  Leben  beansprucht  werden  und  sei  bereits  ver-
braucht.  Rechtsmittel  blieben  ohne  Erfolg:  Der  Bundesfinanzhof  bestä-
tigte die Ansicht des Finanzamts (VIII R 2/19).

Vor  dem  LG  Lübeck  verlangt  der  Mann  von  dem  Steuerberater  Scha-
densersatz.  Dieser  habe  ihm  empfehlen  müssen,  gegen  den  Bescheid
vorzugehen.  Anders  sieht  es  der  Steuerberater:  Er  habe  nicht  wissen
können, dass der ermäßigte Steuersatz auch dann verbraucht ist, wenn
dieser gar nicht beantragt wurde. Gerichtsentscheidungen habe es dazu
noch nicht gegeben.

Der ermäßigte Steuerersatz beruhte auf einer Regelung im Einkommen-
steuergesetz  (§  34 Absatz  3).  Unter  bestimmten Voraussetzungen kann
die  Einkommensteuer  bei  "außerordentlichen  Einkünften"  auf  Antrag

nach einem ermäßigten Steuersatz bemessen werden. Konkret heißt es
(Satz  4):  "Die  Ermäßigung  [...]  kann  der  Steuerpflichtige  nur  einmal  im
Leben in Anspruch nehmen."

Das LG gab dem Mann recht. Der Steuerberater habe ihn darauf hinwei-
sen müssen, dass der vergünstigte Steuersatz nur einmal im Leben be-
ansprucht werden kann. Das Gesetz regele dies eindeutig. Wegen dieser
klaren Regelung habe der Steuerberater über die Gefahr aufklären müs-
sen,  dass die Vergünstigung später verbraucht sein könnte,  auch wenn
sie  gar  nicht  beantragt  war.  Da  er  dies  versäumt  habe,  müsse  er  dem
Mann den Schaden von rund 220.000 Euro ersetzen.

Landgericht Lübeck, Urteil vom 11.01.2024, 15 O 72/23, nicht rechtskräf-
tig

Kein Pflegepauschbetrag bei geringfügigen
Pflegeleistungen

Ein Pflegender kann einen Pflegepauschbetrag nach § 33b Absatz 6 Ein-
kommensteuergesetz (EStG) nur dann in Anspruch nehmen, wenn seine
Pflegeleistung  zehn  Prozent  des  gesamten  pflegerischen  Gesamtauf-
wandes übersteigt. Dies hat das Sächsische Finanzgericht (FG) entschie-
den.

Ein  Sohn  besuchte  seine  pflegebedürftige  Mutter  (Pflegestufe  III)  fünf
Mal  im Jahr  für  mehrere Tage in  einer  Einrichtung des  betreuten Woh-
nens und half in dieser Zeit bei der Körperpflege, beim An- und Auszie-
hen,  bei  den Mahlzeiten und beim Verlassen der  Wohnung.  Außerdem
unterstütze er seine Mutter in organisatorischen Dingen. Das Finanzamt
versagte  für  das  Jahr  2022  einen  Pflegepauschbetrag  von  1.100  Euro,
weil die Pflege nicht über das bei Familienbesuchen Übliche hinausgehe.

Das  FG  Sachsen  gab  dem  Finanzamt  recht:  Für  die  Inanspruchnahme
des Pflegepauschbetrages  nach §  33b Absatz  6  EStG müsse die  Pflege-
dauer mindestens zehn Prozent des pflegerischen Zeitaufwandes betra-
gen, um einen Abzug als außergewöhnliche Belastung zu rechtfertigen.
Andernfalls  könnten  in  vielen  Fällen  Familienbesuche,  die  mit  Hilfeleis-
tungen  im  Haushalt  verbunden  seien,  als  außergewöhnliche  Belastung
berücksichtigt werden. Dies sei nicht Intention des Gesetzgebers.

Finanzgericht Sachsen, Urteil vom 24.01.2024, 2 K 936/23, rechtskräftig

4



Schaufenster Steuern 

Unternehmer

Gewinne von Tochtergesellschaften bei Berechnung
nicht abziehbarer Schuldzinsen nicht einzubeziehen

Gewinne  von  Tochterpersonengesellschaften  wirken  sich  nicht  auf  die
Berechnung der nach § 4 Absatz 4a Einkommensteuergesetz (EStG) nicht
abziehbaren Schuldzinsen bei der Mutterpersonengesellschaft aus. Dies
stellt das Finanzgericht (FG) Münster klar.

Die  Klägerin  ist  eine  GmbH  &  Co.  KG,  die  als  Führungsholding  an  ver-
schiedenen  anderen  Personengesellschaften  beteiligt  war.  Im  Rahmen
einer Betriebsprüfung bei ihr ermittelte das Finanzamt Überentnahmen,
die zu nicht abziehbaren Schuldzinsen im Sinne von § 4 Absatz 4a EStG
führten. Bei der Berechnung der Überentnahmen bezog es die Gewinne
der  Tochtergesellschaften  erst  im  Zeitpunkt  der  Gewinnabführung  an
die Klägerin als Einlage ein.

Hiergegen  wandte  die  Klägerin  ein,  dass  Gewinne  der  Tochtergesell-
schaften  bereits  in  die  Berechnung  der  Überentnahmen  einfließen
müssten, da ihr diese Gewinne unmittelbar zuzurechnen seien.

Die  Klage  hatte  keinen  Erfolg.  Das  FG  hat  die  Berechnung  des  Finanz-
amts, nach der die Gewinnanteile aus den Tochterpersonengesellschaf-
ten nicht in den nach § 4 Absatz 4a EStG für die Berechnung der Über-
entnahmen  maßgeblichen  Gewinn  einbezogen  wurden,  für  zutreffend
erachtet.

Als "Gewinn" im Sinne dieser Vorschrift sei grundsätzlich der allgemeine
Gewinnbegriff  des EStG zugrunde zu legen.  Dass der Gewinn einer Un-
tergesellschaft  anteilig  der  Obergesellschaft  unmittelbar  zuzurechnen
sei, spreche für die Auffassung der Klägerin.

Das Gericht hat jedoch ausgeführt, dass dieser Gewinnbegriff bei mehr-
stöckigen  Personengesellschaften  dahingehend  zu  modifizieren  sei,
dass Gewinnanteile erst bei ihrer Auszahlung wie Entnahmen und Einla-
gen  zu  behandeln  seien.  Dies  ergebe  sich  aus  der  im  Rahmen  des  §  4
Absatz 4a EStG maßgeblichen betriebsbezogenen Betrachtung, wonach
die Schuldzinsenkürzung maßgeblich an den Umstand des Eigenkapital-
entzugs bei der jeweiligen betrieblichen Einheit anknüpfe. Danach stelle
grundsätzlich jede Überführung eines Wirtschaftsguts aus dem betriebli-
chen  Bereich  des  Steuerpflichtigen  in  einen  anderen  betrieblichen  Be-
reich eine Entnahme beim abgebenden und eine Einlage beim aufneh-
menden Betrieb dar.

Es  gebe  daher  auch  keine  betriebsübergreifende  "konzernbezogene"
Betrachtung des Entnahmebegriffs.  Für Zwecke des § 4 Absatz 4a EStG
sei daher eine Gewinnhinzurechnung in jedem einzelnen Betrieb vorzu-

nehmen,  für  den  eine  eigenständige  Gewinnermittlung  durchgeführt
werde,  und  damit  Ober-  und  Untergesellschaften  als  fremde  Betriebe
anzusehen.  Da  die  Gewinne  in  den  Untergesellschaften  erwirtschaftet
worden  seien,  sei  es  gerechtfertigt,  diesen  die  Gewinne  solange  zuzu-
rechnen, bis es zur Auszahlung an die Obergesellschaft komme.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. Diese ist dort
unter dem Aktenzeichen IV R 13/24 anhängig.

Finanzgericht  Münster,  Urteil  vom  02.07.2024,  6  K  1425/21  F,  nicht
rechtskräftig

Werterhöhung von Anteilen an Kapitalgesellschaften:
Bewusstsein der (Teil-)Unentgeltlichkeit als
Tatbestandsvoraussetzung

Der Tatbestand der Werterhöhung von Anteilen an Kapitalgesellschaften
(§ 7 Absatz 8 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz - ErbStG) er-
fordert  ein  subjektives  Merkmal  im  Sinne  eines  Bewusstseins  der
(Teil-)Unentgeltlichkeit. Das hat das Finanzgericht (FG) Münster entschie-
den.

Der  Kläger  war  neben seinem Vater  und  seinem Bruder  Gesellschafter
einer  GmbH.  Es  war  ursprünglich  durch  Erbvertrag  vereinbart  worden,
dass die Söhne jeweils die hälftige Beteiligung des Vaters an der GmbH
erhalten sollten. Am 15.01.2013 annullierte der Vater den Erbvertrag mit
dem  Bruder  des  Klägers,  der  sich  bereiterklärte,  dass  die  ursprünglich
ihm zugedachten Anteile an der GmbH auf den Kläger übertragen wer-
den. Am selben Tag verpflichtete sich der Bruder des Klägers zur Veräu-
ßerung seiner Beteiligung an der GmbH mit Wirkung zum 01.11.2017 an
die GmbH oder einen von dieser zu benennenden Dritten. Als Kaufpreis
wurden 2.100.000 Euro unter Anrechnung etwaiger nach dem Zeitpunkt
der Beurkundung erfolgenden Gewinnausschüttungen vereinbart.

Der  Vater  des  Klägers  verstarb  2013.  Im  Jahr  2017  übte  der  Kläger  als
Geschäftsführer  der  GmbH  das  Benennungsrecht  dahingehend  aus,
dass die GmbH die Beteiligung des Bruders des Klägers selbst erwerben
sollte. Die notarielle Umsetzung der Anteilsübertragung erfolgte 2018.

Das Finanzamt setzte für die Anteilsübertragung gegenüber dem Kläger
Schenkungsteuer fest, wobei es als Stichtag auf den 01.11.2017 abstell-
te. Da der Ertragswert des Anteils an der GmbH am benannten Stichtag
nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren 9.688.883 Euro betragen
habe, handele es sich um eine gemischte Schenkung. Hiergegen wandte
der  Kläger  ein,  dass  er  mit  seinem Bruder  zerstritten  gewesen  sei  und
zwischen zerstrittenen Geschwistern kein  Schenkungswille  vorliege.  Ein
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subjektiver Bereicherungswille des Schenkers sei aber notwendig.

Das FG Münster hat der Klage stattgegeben und den Schenkungsteuer-
bescheid aufgehoben.

Nach § 7 Absatz 8 Satz 1 ErbStG gelte auch die Werterhöhung von Antei-
len an einer Kapitalgesellschaft, die eine an der Gesellschaft unmittelbar
oder  mittelbar  beteiligte  natürliche  Person  oder  Stiftung  (Bedachte)
durch die Leistung einer anderen Person (Zuwendender)  an die Gesell-
schaft  erlangt,  als  Schenkung.  Dabei  entstehe die  Steuer  mit  dem Zeit-
punkt der Ausführung der Zuwendung (§ 9 Absatz 1 Nr. 2 ErbStG). Vor-
liegend  sei  der  Bescheid  bereits  deshalb  rechtswidrig,  da  die  Besteue-
rung  auf  den  Stichtag  01.11.2017  vorgenommen  worden  sei,  während
die zivilrechtliche Anteilsübertragung erst im Jahr 2018 durch die Abtre-
tung in notarieller Form erfolgt sei.

Darüber hinaus sei auch der Tatbestand des § 7 Absatz 8 Satz 1 ErbStG
nicht  erfüllt.  Die  Gesetzesauslegung ergebe,  dass ein subjektives Merk-
mal im Sinne eines Bewusstseins der Unentgeltlichkeit  der Leistung er-
forderlich sei. Hierfür spreche neben dem Wortlaut der Begriffe "Zuwen-
dender"  und  "Bedachte"  auch  die  Gesetzessystematik  sowie  der  Sinn
und Zweck der Norm. § 7 Absatz 8 Satz 1 ErbStG fingiere ausschließlich
die unmittelbare Leistung an den Bedachten, indem die Norm auch mit-
telbare Begünstigungen als unmittelbare Leistungen erfasse. Damit tre-
te jedoch keine vollständige Fiktion aller  Tatbestandsmerkmale des §  7
Absatz 1 Nr. 1 ErbStG ein - auf Seiten des Zuwendenden müsse noch im-
mer eine "Leistung" in dem Bewusstsein erbracht werden, den Wert des
Geschäftsanteils  des  mittelbar  Begünstigten  ohne  Erhalt  eines  äquiva-
lenten  Ausgleichs  zu  erhöhen.  Ein  extensiveres  Verständnis  der  Fiktion
würde  dazu  führen,  dass  der  Tatbestand  auf  nahezu  jede  Transaktion,
der objektiv ein zugunsten einer Kapitalgesellschaft wertmäßig unausge-
wogenes Geschäft zugrunde liege, ausgeweitet würde.

Folglich  erfordere  §  7  Absatz  8  Satz  1  ErbStG  einen  "Willen  zur  Unent-
geltlichkeit",  also  ein  Handeln  des  Zuwendenden  in  dem  Bewusstsein,
zur  Vermögenshingabe  weder  rechtlich  verpflichtet  zu  sein  noch  dafür
eine gleichwertige Gegenleistung zu erhalten. Da allein der Vertrag vom
15.01.2013 für die Willens- und Bewusstseinsbildung der beteiligten Ver-
tragsparteien maßgeblich gewesen sei, sei für die Frage des subjektiven
Elements  auf  diesen  Zeitpunkt  abzustellen.  Nach  dem Gesamtergebnis
des Verfahrens und unter Berücksichtigung der Beweisaufnahme durch
Vernehmung des Bruders des Klägers war das FG davon überzeugt, dass
dieser  ohne  Bewusstsein  zur  Teilentgeltlichkeit  der  Anteilsübertragung
handelte.  So  habe  der  Kläger  nachvollziehbar  dargelegt,  dass  es  zwi-
schen den Brüdern ab 2009 immer häufiger zu Differenzen gekommen
und  die  Anteile  nicht  aus  familiären  Beweggründen  unterhalb  eines

möglichen  Veräußerungsgewinns  übertragen  worden  seien.  Für  eine
Wertfindung  unter  fremden  Dritten  habe  auch  die  Einbeziehung  von
Rechts- und Steuerberatern bei Abschluss der getroffenen Vereinbarun-
gen gesprochen. Ein subjektives Element könne auch nicht allein aus der
Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Wert nach dem vereinfach-
ten Ertragswertverfahren abgeleitet werden.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. Diese ist ein-
gelegt worden.

Finanzgericht  Münster,  Urteil  vom  23.05.2024,  3  K  2585/21  Erb,  nicht
rechtskräftig
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Kapital-
anleger

Wirksame Schenkung von Sparguthaben:
Sparbuch-Übergabe allein nicht ausreichend

Reicht  es  für  eine  wirksame  Schenkung  von  Sparguthaben  bei  einer
Bank  aus,  der  Beschenkten  die  Sparbücher  auszuhändigen?  Nein,  sagt
das Landgericht (LG) Koblenz. Hinzukommen müsse, dass der Schenker
mit dem Beschenkten eine Abtretung der Forderung gegen die Bank ver-
einbart.

Die Beklagte hat zwei Sparbücher im Besitz, die zu Sparkonten des mitt-
lerweile  verstorbenen  Bruders  der  Beklagten  bei  einer  Bank  gehören.
Abtretungserklärungen betreffend das auf den Sparkonten vorhandene
Guthaben in Höhe von insgesamt 92.148,41 Euro zugunsten der Beklag-
ten liegen bei der Bank nicht vor. Eine Schenkung wurde auch nicht no-
tariell beurkundet.

Der  Kläger  begehrt  im  Rahmen  seiner  Tätigkeit  als  Testamentsvollstre-
cker für den Nachlass des verstorbenen Bruders der Beklagten die Her-
ausgabe  dieser  beiden  Sparbücher  an  ihn.  Er  meint,  die  Sparforderun-
gen seien mangels Abtretung an die Beklagte dem Nachlass zuzuordnen
und  damit  auch  die  den  Sparkonten  zugehörigen  Sparbücher.  Eine
Schenkung sei schon deshalb auszuschließen, weil die Beklagte unstrei-
tig keine Schenkungssteuer gezahlt habe.

Die  Beklagte  behauptet,  der  Erblasser  habe  ihr  die  beiden  Sparbücher
übergeben und die Einlagenforderung durch Abtretung auf sie übertra-
gen.  Bei  Übergabe  der  Sparbücher  habe  der  Erblasser  ihr  erklärt,  sie
könne über das vorhandene Guthaben verfügen. Es habe sich um eine
Schenkung gehandelt.

Das LG Koblenz hat die Klage abgewiesen, weil  die Sparbücher und die
sich  daraus  ergebenden  Sparguthaben  durch  Schenkung  in  das  Eigen-
tum der Beklagten übergegangen seien.

Da  kein  Schenkungsversprechen  in  notarieller  Form  vorliege,  sei  eine
mündlich vereinbarte Schenkung nur dann wirksam, wenn sie vollzogen
("bewirkt")  sei.  Bei  beweglichen  Sachen  hänge  in  aller  Regel  die  Wirk-
samkeit der Schenkung nicht von einem notariellen Vertrag ab. Denn die
Schenkung eines beweglichen Gegenstandes werde durch die Übergabe
sofort vollzogen.

Bei  einem  Sparbuch  reiche  die  Übergabe  hingegen  zum  Vollzug  der
Schenkung nicht aus. Das Sparbuch verbriefe eine Forderung gegen die
Bank. Die Forderung gegen die Bank gehe nicht dadurch auf einen Drit-
ten über, dass das Eigentum an der Urkunde auf den Dritten übertragen
wird.  Vielmehr  stehe  das  Eigentum  an  der  Schuldurkunde  bei  einem

Sparbuch dem jeweiligen Forderungsgläubiger zu (§ 952 Absatz 1 BGB).
Wer  das  Guthaben  aus  einem  Sparbuch  an  einen  Dritten  übertragen
möchte, müsse mithin eine Abtretung der Forderung gegen die Bank mit
dem Dritten vereinbaren. Der Vollzug einer Schenkung erfordere bei ei-
nem  Sparbuch  mithin  grundsätzlich  eine  Abtretungsvereinbarung  zwi-
schen dem Schenker und der beschenkten Person.

Eine  solche  Abtretungsvereinbarung  könne  sowohl  ausdrücklich  als
auch  konkludent  getroffen  werden.  Wer  ein  auf  seinen  Namen  ausge-
stelltes  Sparbuch  an  einen  anderen  mit  dem Willen  "das  darfst  Du  be-
halten"  übergebe,  verbinde damit  regelmäßig  die  Vorstellung,  dass  mit
dieser  Absprache  alles  geregelt  sein  solle,  was  zur  Bewirkung  der  Zu-
wendung erforderlich ist. Die Rechtsprechung nehme daher in bestimm-
ten Fällen an, dass mit der Übergabe eines Sparbuches eine konkluden-
te (stillschweigende) Abtretungsvereinbarung zu Gunsten des Beschenk-
ten  in  Betracht  komme,  so  dass  die  Schenkung  mit  der  Übergabe  des
Sparbuchs vollzogen sei.

Dabei komme es allerdings auf die Umstände des Einzelfalles an, wobei
es  gefestigter  Ansicht  in  Rechtsprechung  und  Schrifttum  entspreche,
dass in aller Regel in der Übergabe des Sparbuches ein wesentlicher An-
haltspunkt für die Abtretung der Forderung zu sehen sei.

Die  Beklagte  habe  vorgetragen,  ihr  Bruder,  der  Erblasser,  habe  ihr  die
beiden Sparbücher ausdrücklich mit  der Erklärung übergeben,  dass sie
über das auf den Sparkonten vorhandene Guthaben frei  verfügen kön-
ne.  Sie  habe zu ihrem Bruder stets  ein sehr inniges Verhältnis  gepflegt
und er habe sie mit der Schenkung der Sparbücher finanziell  fürs Alter
absichern  wollen,  nachdem  sie  sich  seit  der  Kindheit  stets  um  ihn  ge-
kümmert  habe  und  ihm  auch  bei  der  beruflichen  Ausbildung  den  Vor-
tritt gelassen habe.

In diesem Zusammenhang sei zugunsten der Beklagten zu werten, dass
jegliche  Anhaltspunkte  dafür  fehlten,  dass  die  Beklagte  den  Besitz  an
den Sparbüchern anders als willentlich durch den Erblasser erlangt ha-
ben  könnte.  Nach  Durchführung  der  Beweisaufnahme  sei  das  Gericht
zudem  zu  der  Überzeugung  gelangt,  dass  die  Beklagte  die  Sparbücher
vom  Erblasser  mit  einem  entsprechenden  Abtretungswillen  übergeben
bekommen habe.

Sofern für die Sparkonten bei der Sparkasse keine entsprechenden Ab-
tretungserklärungen  zugunsten  der  Beklagten  hinterlegt  worden  sind,
stehe  dies  einer  wirksamen  Schenkung  nicht  entgegen.  Eine  solche  sei
für eine Schenkung nicht zwingend notwendig, so der BGH.

Auch stehe der Umstand, dass der Erblasser das Guthaben nicht zu sei-
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nen Lebzeiten auf die Beklagte hat umschreiben lassen, einem entspre-
chenden  Zuwendungswillen  nicht  entgegen.  Anhaltspunkte  dafür,  dass
er  über  das  Guthaben  auf  den  Sparkonten  noch  in  irgendeiner  Form
verfügen wollte oder sich entsprechende Verfügungsmöglichkeiten vor-
behalten wollte, seien nicht ersichtlich.

Die fehlende Anzeige einer entsprechenden Schenkung gegenüber dem
Finanzamt könne vielerlei Gründe haben, lasse jedoch keine belastbaren
Rückschlüsse darauf zu, dass die Beklagte eine Schenkung nur erfunden
habe. Insoweit könne die unterbliebene Anzeige darauf zurückzuführen
sein,  dass  der  Beklagten  eine  entsprechende  Anzeigepflicht  nicht  be-
kannt war. Die steuerrechtlichen Folgen möge sie zu tragen haben, die-
se ständen jedoch der Schenkung als solcher nicht entgegen.

Landgericht  Koblenz,  Urteil  vom  14.03.2024,  3  O  457/23,  nicht  rechts-
kräftig

Trotz Dauerüberzahlerbescheinigung: Keine
Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug bei
"abgesetzten Beständen" girosammelverwahrter
Aktien

Eine Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug nach § 44a Absatz 5
Einkommensteuergesetz  (EStG)  scheidet  bei  Kapitalerträgen  im  Sinne
des  §  20  Absatz  1  Nr.  1  EStG  aus  Aktien,  die  zur  Sammelverwahrung
durch eine inländische Wertpapiersammelbank zugelassen sind und die-
ser  zur  Sammelverwahrung im Inland anvertraut  wurden (so  genannte
girosammelverwahrte  Aktien)  trotz  Vorlage  einer  Dauerüberzahlerbe-
scheinigung  auch  dann  aus,  wenn  es  sich  um  so  genannte  abgesetzte
Bestände handelt. Dies stellt das Finanzgericht (FG) Hamburg klar.

Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nr.  1a EStG aus "giro-
sammelverwahrten Aktien" seien für die Zwecke des § 44a Absatz 5 EStG
auch dann nicht wie Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nr.
1 EStG zu behandeln, wenn es sich um "abgesetzte Bestände" handelt.

Eine  dem entgegenstehende,  anderslautende  Auslegung  des  §  44a  Ab-
satz 5 EStG scheide nach dem Wortlaut,  dem Sinn und dem Zweck der
Norm und auch in Ansehung der Historie und der Systematik des Geset-
zes  aus,  fährt  das  FG  fort.  Eine  verfassungsrechtlich  bedenkliche  Un-
gleichbehandlung  sieht  es  dabei  nicht.  Auch  eine  Auslegung  von  §  44a
Absatz  10  EStG  dahingehend,  dass  vom  Steuerabzug  bei  abgesetzten
Beständen  und  Vorlage  einer  Dauerüberzahlerbescheinigung  Abstand
genommen werden kann, scheide aus.

Finanzgericht  Hamburg,  Gerichtsbescheid  vom  06.02.2024,  6  K  127/23,

rechtskräftig
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Immobilien-
besitzer

Grundsteuer: Kein Erlass bei Sanierung baufälligen
Denkmals

Ist  prognostisch  nicht  davon  auszugehen,  dass  ein  Grundbesitz  dauer-
haft unrentabel ist, so ist die Grundsteuer dafür auch dann nicht zu er-
lassen, wenn es sich bei der Immobilie um ein Denkmal handelt, dessen
Erhaltung  im  öffentlichen  Interesse  liegt.  Dies  hat  das  Verwaltungsge-
richt (VG) Koblenz entschieden.

Der Kläger erwarb 2012 ein Grundstück, das mit einem barocken Fach-
werkhaus aus dem 18. Jahrhundert bebaut ist. Für dieses zog ihn die be-
klagte Ortsgemeinde für das Kalenderjahr 2022 zur Zahlung von Grund-
steuer B in Höhe von 110,60 Euro heran. Der Kläger beantragte darauf-
hin den Erlass der Grundsteuer, weil die Erhaltung des Gebäudes wegen
seiner  Denkmaleigenschaft  im  öffentlichen  Interesse  liege  und  für  ihn
unrentabel sei.

Den Antrag des Klägers auf Erlass der Grundsteuer lehnte die Beklagte
ab. Insbesondere habe der Kläger die Unrentabilität des Gebäudes nicht
hinreichend belegt.

Hiergegen  wandte  sich  der  Kläger.  Er  habe  denkmalschutzbedinge  Sa-
nierungsmaßnahmen vorgenommen, unter anderem das Fachwerk frei-
gelegt.  Ohne die Denkmaleigenschaft hätte er das Gebäude abgerissen
und das Grundstück anderweitig verwertet. Es seien zudem Rückstellun-
gen für  weitere Sanierungsmaßnahmen zu berücksichtigen.  Aus Renta-
bilitätsgründen habe er überwiegend Eigenleistungen erbracht. Er erzie-
le inzwischen Mieteinnahmen in angemessener Höhe, dennoch sei ihm
ein Verlust entstanden.

Die  Klage  hatte  keinen  Erfolg.  Der  Kläger  habe  keinen  Anspruch  auf
Grundsteuererlass für das Jahr 2022, so die Koblenzer Richter. § 32 Ab-
satz 1 Nr. 1 Satz 1 Grundsteuergesetz sehe dies nur für Grundbesitz vor,
dessen  Erhaltung  wegen  seiner  Bedeutung  für  Kunst,  Geschichte,  Wis-
senschaft oder Naturschutz im öffentlichen Interesse liege, wenn die er-
zielten  Einnahmen  und  die  sonstigen  Vorteile  (Rohertrag)  in  der  Regel
unter  den  jährlichen  Kosten  lägen.  Diese  Voraussetzungen  lägen  nicht
vor.

Zwar bestehe ein öffentliches Interesse am Erhalt  des Fachwerkhauses
des Klägers. Der Grundbesitz sei jedoch nicht unrentabel. Der Kläger ha-
be in erster Linie im weitaus überwiegenden Umfang Kosten aufgewen-
det,  um  das  Gebäude  im  Sinne  seiner  eigentlichen  Bestimmung  -  zu
Wohnzwecken - zu ertüchtigen. Es sei deshalb prognostisch nicht davon
auszugehen,  dass  der  Grundbesitz  -  was  für  einen  Grundsteuererlass
vorausgesetzt wird - dauerhaft unrentabel sei.

Eine valide  Bewertung der  Unrentabilität  sei  zudem nicht  möglich,  weil
der  Kläger  nicht  alle  dazu  benötigten  Unterlagen  vorgelegt  habe.
Schließlich fehle es jedenfalls an der erforderlichen Kausalität zwischen
(unterstellter)  Unrentabilität  und  öffentlichem  Erhaltungsinteresse.
Denn der Kläger habe das Gebäude in Kenntnis des Sanierungsbedarfs
zum  Marktwert  erworben.  Das  Gebäude  sei  wegen  seines  mehr  oder
weniger veralteten und teilweise maroden Zustandes sanierungsbedürf-
tig gewesen, nicht aufgrund der Denkmaleigenschaft.

Gegen  das  Urteil  können  die  Beteiligten  die  Zulassung  der  Berufung
durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen.

Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 25.06.2024, 5 K 172/24.KO, nicht
rechtskräftig

Inflation rechtfertigt keine Mieterhöhung über
Mietspiegel hinaus

Das  Landgericht  (LG)  München  I  hat  eine  richtungsweisende  Entschei-
dung getroffen - zumindest für Münchner Mieter: Vermieter könnten ei-
ne  Mieterhöhung  über  die  Werte  des  Mietspiegels  hinaus  nicht  damit
begründen,  dass  die  Inflation  angestiegen  und  somit  ein  so  genannter
Stichtagszuschlag angemessen sei.

Eine Münchner Vermieterin wollte die Miete erhöhen und begehrte da-
für die Zustimmung ihrer Mieter. Wegen der derzeit hohen Inflation for-
derte  sie  dabei  einen  Zuschlag  zu  den  Mietwerten  des  Mietspiegels
2023.  Es  liege  eine  ungewöhnliche  Steigerung  der  ortsüblichen  Ver-
gleichsmiete vor, die in der Zeit zwischen der Datenerhebung zum Miet-
spiegel und dem Zugang des Mieterhöhungsverlangens eingetreten sei.

Zwar könne ein Gericht  einen Stichtagszuschlag vornehmen,  wenn ihm
dies zur Bildung einer sachgerechten Einzelvergleichsmiete angemessen
erscheint.  Dabei  habe  das  Tatgericht  einen  weiten  Beurteilungsspiel-
raum.  Diesen  habe  hier  das  Amtsgericht  München  -  die  Vorinstanz  -
aber eingehalten. Insbesondere habe es eine ungewöhnliche Steigerung
der  ortsüblichen  Vergleichsmiete  zutreffend  verneint:  Ein  Anstieg  nach
dem Index  für  Nettokaltmieten  in  Bayern  von  nur  wenig  mehr  als  drei
Prozent bedeute keinen außergewöhnlichen Mietanstieg.

Aber auch ganz generell  lasse sich eine "ungewöhnliche Steigerung der
ortsüblichen Vergleichsmiete" über den Mietspiegel hinaus nicht mit ei-
nem Anstieg des Verbrauchpreisindex begründen. Beim Berechnen des
Verbraucherpreisindex beziehungsweise der Inflationsrate werde ein so
genannter Warenkorb verwendet, der rund 700 Güterarten umfasst und
sämtliche von privaten Haushalten in Deutschland gekauften Waren und
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Dienstleistungen  repräsentiert.  Dem  Verbraucherpreisindex  könne  da-
mit für den spezifischen Anstieg der Wohnungsmieten und erst recht für
die Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete keine belastbare Aus-
sage entnommen werden, so das LG.

Zudem  würde  die  Einführung  einer  "Stichtagspraxis"  zu  erheblichen
Rechtsunsicherheiten  führen,  die  die  bedeutsame  Befriedungsfunktion
des Mietspiegels gerade in angespannten Mietmärkten gefährden könn-
te, fährt das LG fort. Auf seinen Hinweisbeschluss hat die Vermieterin ih-
re Berufung zurückgenommen.

Landgericht München I, Beschluss vom 17.07.2024, 14 S 3692/24

Nicht regenfestes Dach: Kein "gepflegter Zustand"

Der  Käufer  einer  Werkstatthalle  ist  bei  der  Angabe  im  Verkaufsexposé
"allgemein gepflegter Zustand der Immobilie" nicht gehalten, ein mit Fa-
serzementplatten  belegtes  Dach  vor  dem  Kauf  auf  Wasserdichtheit  zu
untersuchen. Das stellt das Pfälzische Oberlandesgericht (OLG) Zweibrü-
cken klar.

Der Käufer macht gegenüber dem Verkäufer Schadensersatzansprüche
aus  einem  Immobilienkaufvertrag  geltend,  in  dem  die  Gewährleistung
für Sachmängel ausgeschlossen worden war. Der Käufer ist Immobilien-
makler und im Ankauf und der Vermietung von Gewerbeimmobilien er-
fahren. Er erwarb vom Verkäufer ein bebautes Grundstück. Bei der Im-
mobilie  handelt  es  sich  unter  anderem  um  eine  Werkstatthalle.  Im
obersten Geschoss befindet sich eine Parkfläche. Der Verkäufer erklärte,
dass ihm nicht erkennbare Mängel nicht bekannt seien.

Nach  Abschluss  des  Kaufvertrages  wurde  der  Käufer  von  den  Mietern
der  Parkfläche  des  Objektes  darauf  hingewiesen,  dass  die  Dachfläche
der  Immobilie  undicht  ist.  Bei  Regen  kommt  es  an  fast  allen  Dachflä-
chen,  an denen klare Dachplatten eingebaut sind,  zu teilweise starkem
Wassereinbruch und die Regenrinne ist im Bereich des vermieteten La-
dens  in  der  Immobilie  auf  mindestens  fünf  Meter  komplett  undicht.
Dem  Verkäufer  waren  dies  seit  mindestens  zwölf  Monaten  vor  Ab-
schluss  des  notariellen  Kaufvertrages  bekannt  und  von  den  Mietern
mehrfach mitgeteilt worden.

Der Kläger hatte das Dach der Immobilie nicht besichtigt. Er hat aber bei
der  Besichtigung  festgestellt,  dass  in  der  Werkstattfläche  im  Erdge-
schoss  Feuchteschäden  vorhanden  waren,  die  fachgerecht  beseitigt
werden  müssen.  Im  Hinblick  auf  diese  festgestellten  Schäden  hat  der
Käufer dem Verkäufer bei der Besichtigung ein Angebot von 280.000 Eu-
ro statt der ursprünglich geforderten 320.000 Euro gemacht. Er erzielte

letztlich  einen  Preisnachlass  auf  276.000  Euro.  In  dem  Maklerexposé
hieß es unter anderem: "Die 1960 erbaute Immobilie wurde 1980 kom-
plett  und im Jahre 2000 die Fensterfront saniert,  was der Immobilie  ei-
nen allgemein gepflegten Zustand verleiht."

Das OLG Zweibrücken hat das Urteil der Vorinstanz, mit dem dem Käu-
fer Schadensersatz zugesprochen worden war, bestätigt.  Auch in Anbe-
tracht  des  Alters  des  Gebäudes  und  des  bezahlten  Kaufpreises  (nebst
Preisnachlass) seien die von einem Sachverständigen festgestellten sehr
rissigen  und  entsprechend  wasserdurchlässigen  Faserzement-Wellplat-
ten auf dem Dach nicht mehr als hinzunehmender Verschleiß zu werten.
Nachdem das verwendete Makler-Exposé von einem "allgemein gepfleg-
ten  Zustand"  der  Immobilie  spreche,  sei  diese  Zustandsbeschreibung
zur für den Kläger erwartbaren Beschaffenheit geworden.

Ein  nicht  regenfestes  Dach sei  mit  einem "gepflegten Zustand"  nicht  in
Einklang zu  bringen,  so  das  OLG.  Ein  allgemein gehaltener  Hinweis  auf
notwendige Erneuerungsmaßnahmen führe nicht zum Ausschluss eines
Mangels.  Dass  Erneuerungsmaßnahmen  bei  einem  älteren  Gebäude
möglich sind, sei ein Allgemeinplatz und besage nichts über die tatsäch-
liche  Beschaffenheit  der  Immobilie.  Auch  wenn  der  Käufer  Makler  sei,
könne  im  Rahmen  einer  Gebäudebesichtigung  von  ihm  nicht  verlangt
werden, dass dieser auf ein Dach wie das hier vorhandene steige, zumal
nicht über eine steil anzulegende Leiter.

Pfälzisches Oberlandesgericht  Zweibrücken,  Beschluss vom 28.05.2024,
4 U 105/23
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Angestellte

Betriebsratswahl: Kein Minderheitenschutz allein für
diverses Geschlecht zulasten anderer
Minderheitengeschlechter

Das Arbeitsgericht (ArbG) Berlin hat die Betriebsratswahl bei einem An-
bieter  von  Software  für  E-Commerce-Unternehmen  für  unwirksam  er-
klärt,  weil  die  Zusammensetzung  des  Betriebsrats  gegen  gesetzliche
Vorgaben zum Minderheitenschutz verstieß.

Im Betrieb der Arbeitgeberin waren ausweislich der Wählerliste 45 Per-
sonen  weiblichen  Geschlechts,  56  Personen  männlichen  Geschlechts
und 17 Personen diversen Geschlechts wahlberechtigt zu den anstehen-
den Betriebsratswahlen.  Der zu wählende Betriebsrat  sollte  aus sieben
Personen  bestehen.  Es  standen  zwei  Listen  zur  Wahl.  Liste  I  umfasste
drei kandidierende Personen, wobei an erster und zweiter Stelle Männer
und an dritter Stelle eine Frau stand. Liste II umfasste elf Personen, dar-
unter an letzter Stelle eine Frau und auf den Plätzen zwei und drei Per-
sonen diversen Geschlechts.

Im Wahlausschreiben gab der Wahlvorstand an, es müsse sich mindes-
tens eine Person der  Minderheitengruppe divers  unter  den zu wählen-
den  Betriebsratsmitgliedern  befinden.  In  seiner  Niederschrift  über  das
Wahlergebnis  stellte  er  fest,  es  seien  wegen  des  gesetzlich  vorgesehe-
nen Schutzes des Minderheitengeschlechts aus Liste I zwei Männer und
aus  Liste  II  drei  Männer  und  zwei  Personen  diversen  Geschlechts  ge-
wählt worden.

Das ArbG hat die Wahl für unwirksam erklärt, weil ein Verstoß gegen we-
sentliche Vorschriften des Wahlrechts und des Wahlverfahrens vorliege.
Die Vorschriften aus dem Betriebsverfassungsgesetz und der dazugehö-
rigen Wahlordnung über den Minderheitenschutz könnten nicht so aus-
gelegt  werden,  dass  gegebenenfalls  nur  das  dritte  Geschlecht  hiervon
profitiere, das im Verhältnis von Frauen und Männern in der Minderheit
befindliche Geschlecht hingegen gar nicht mit Mindestsitzen berücksich-
tigt werde.

Dafür  sprächen  die  Entstehungsgeschichte  des  §  15  Absatz  2  Betriebs-
verfassungsgesetz sowie die Gesetzessystematik, so das ArbG. Es könne
auch  nicht  ausgeschlossen  werden,  dass  das  Wahlergebnis  ohne  den
fehlerhaften  Hinweis  auf  den  zu  wahrenden  Minderheitenschutz  im
Wahlausschreiben anders ausgegangen wäre. Gegen den Beschluss des
ArbG kann vom Betriebsrat Beschwerde zum Landesarbeitsgericht Ber-
lin-Brandenburg eingelegt werden.

Arbeitsgericht Berlin, Beschluss vom 07.05.2024, 36 BV 10794/23

Pfändung von Arbeitseinkommen: Höhere
Freigrenzen

Bei  der  Pfändung  von  Arbeitseinkommen  gelten  nach  §  850c  Zivilpro-
zessordnung Freigrenzen.  Wie die  Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK)
mitteilt, haben sich die unpfändbaren Beträge zum 01.07.2024 erhöht.

Ab dem 01.07.2024 betrage der unpfändbare Betrag nach

§ 850c Absatz 1 S. 1 ZPO: 1.491,28 Euro (bisher 1.402,28) monatlich,

§ 850c Absatz 2 S. 1 ZPO: 561,43 Euro (bisher 527,76 Euro) monatlich,

§ 850c Absatz 2 S. 2 ZPO: 312,78 Eur0 (bisher 294,02 Euro) monatlich,

§  850c  Absatz  3  S.  3  ZPO:  4.573,10  Euro  (bisher  4.298,81  Euro)  monat-
lich.

Die entsprechenden wöchentlichen und täglichen Pfändungsfreibeträge
sind laut BRAK der Bekanntmachung zu den Pfändungsfreigrenzen 2024
(  https://www.recht.bund.de/eli/bund/bgbl-1/2024/160;
https://www.recht.bund.de/eli/bund/bgbl-1/2024/165a)  zu  entnehmen.
Dort  seien  auch  die  konkreten  Pfändungsfreibeträge  in  einer  Tabelle
dargestellt.

Bundesrechtsanwaltskammer, PM vom 06.08.2024

Zustimmungsersetzungsverfahren: Fristlose
Kündigung einer Betriebsratsvorsitzenden

Das Arbeitsgericht (ArbG) Köln hat die beabsichtigte fristlose Kündigung
einer  Betriebsratsvorsitzenden  für  gerechtfertigt  erachtet  und  die  not-
wendige Zustimmung des Betriebsrats zur fristlosen Kündigung ersetzt.

Der  Arbeitgeber  ist  ein  eingetragener  Verein mit  circa 540 Mitarbeiten-
den. Die Vorsitzende des aus elf Personen bestehenden Betriebsrats ist
seit 2002 als Juristin bei dem Arbeitgeber, zuletzt in der Rechtsberatung,
tätig.  Sie  ist  seit  2015  Vorsitzende  des  Betriebsrats  und  zur  Ausübung
dieses  Amtes  seit  Mai  2022  vollständig  von  der  Arbeitsleistung  freige-
stellt.

Seit Anfang 2023 kam es im Zusammenhang mit mobilem Arbeiten und
der  Zeiterfassung  zu  Konflikten  zwischen den  Beteiligten.  Die  Betriebs-
ratsvorsitzende  kam  der  Weisung  des  Arbeitgebers,  ihre  Tätigkeit  am
Sitz  des  Betriebsrates  zu  erbringen,  mehrfach  nicht  nach  und  wurde
hierfür abgemahnt. Darüber hinaus hat sie die Teilnahme an einem Per-
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sonalgespräch verweigert.

Der Arbeitgeber leitete nach verweigerter Zustimmung des Betriebsrats
zur fristlosen Kündigung am 31.07.2023 das vorliegende Zustimmungs-
ersetzungsverfahren ein. Im Verlauf des Verfahrens stritten die Beteilig-
ten auch über das Arbeitszeitverhalten der Betriebsratsvorsitzenden.

§  37  Absatz  3  Betriebsverfassungsgesetz  (BetrVG)  gewährt  einen  An-
spruch auf Freizeitausgleich, wenn Betriebsratstätigkeit aus betriebsbe-
dingten Gründen außerhalb der persönlichen Arbeitszeit durchzuführen
ist. Der Arbeitgeber beruft sich darauf, dass die Betriebsratsvorsitzende
ihm monatliche Aufzeichnungen zur Überprüfung gemäß § 37 Absatz 3
BetrVG übersendet  hat,  die  nicht  alle  ihre  in  der  elektronischen Zeiter-
fassung aufgezeichneten Arbeitszeitüberschreitungen abbilden,  obwohl
diese für den Freizeitausgleich maßgebend sind. Dies betrifft - unstreitig
-  insgesamt 628 Minuten,  die  im elektronischen Arbeitszeitkonto an 94
Tagen  im  Zeitraum  vom  17.07.2023  bis  31.03.2024  verzeichnet  waren.
Der Arbeitgeber geht von einem - jedenfalls versuchten - Arbeitszeitbe-
trug aus. Er sei über den tatsächlichen Umfang der Zeitgutschriften ge-
täuscht worden.

Das ArbG Köln hat entschieden, dass dieses Verhalten der Betriebsrats-
vorsitzenden  einen  wichtigen  Grund  zur  fristlosen  Kündigung  des  Ar-
beitsverhältnisses darstellt, § 626 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch. Da-
durch, dass sie in 94 Fällen insgesamt 628 Minuten in ihren monatlichen
Übersichten  nicht  dokumentierte,  habe  sie  den  Arbeitgeber  über  den
Umfang von Betriebsratstätigkeit  außerhalb ihrer  persönlichen Arbeits-
zeit zumindest zu täuschen versucht und dabei billigend die Möglichkeit
der  Inanspruchnahme  von  Freizeitausgleich  aufgrund  der  Plus-Salden
im Arbeitszeitkonto herbeigeführt.

Die Rechtslage sei der Betriebsratsvorsitzenden nach den ausführlichen
Hinweisen  des  Arbeitgebers  hinreichend  bekannt  gewesen.  Ihr  sei  zu-
dem  erkennbar  gewesen,  dass  der  Arbeitgeber  ihre  monatlichen  Auf-
zeichnungen  der  Überprüfung  der  Mehrarbeitszeiten  zugrunde  legte
und nicht zwingend mit dem elektronischen Arbeitszeitkonto abgleiche.

Die  Betriebsratsvorsitzende  kann  sich  nach  Auffassung  des  ArbG  nicht
darauf berufen, zu diesem Abgleich selbst nicht verpflichtet gewesen zu
sein, da sie die von ihr gemeldeten Zeiten selbst der Zeiterfassung ent-
nommen habe. Ihr Einwand, es habe sich bei den nicht gemeldeten Zei-
ten  weder  um  Betriebsratstätigkeiten  gehandelt,  noch  habe  sie  diese
Zeiten gegenüber dem Arbeitgeber als Arbeitszeit geltend gemacht, ver-
fängt laut ArbG ebenfalls nicht. Die Betriebsratsvorsitzende habe selbst
vorgetragen, dass die im Zeiterfassungssystem durch "Stempeln" doku-
mentierten  Zeiten  der  Arbeitszeit  gleichzusetzen  und  demnach  aus-

schlaggebend für die Gewährung von bezahltem Freizeitausgleich sind.

Letztlich sei es grundsätzlich Sache des Arbeitnehmers, seine Arbeitszei-
ten korrekt zu dokumentieren, betont das ArbG. Es komme nicht darauf
an,  dass der  Arbeitgeber  die  streitgegenständlichen Zeitdifferenzen bei
eingehender  Kontrolle  durch  Einsichtnahme  in  das  Zeiterfassungssys-
tem hätte erkennen können.

Aufgrund  der  Schwere  des  Vorwurfs  hielt  das  ArbG  Köln  eine  weitere
Abmahnung für entbehrlich und die Kündigung auch aufgrund des vor-
herigen abgemahnten pflichtwidrigen Verhaltens und unter Berücksich-
tigung  der  langen  Betriebszugehörigkeit  der  Betriebsratsvorsitzenden
für verhältnismäßig.

Gegen den Beschluss kann noch Beschwerde beim Landesarbeitsgericht
Köln eingelegt werden.

Arbeitsgericht Köln, Beschluss vom 08.08.2024, 6 BV 25/24, nicht rechts-
kräftig
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Familie und
Kinder

Ehepaar: Viele wählen noch immer
Steuerklassenkombination III und V

Ehepaare  beziehungsweise  in  eine  Lebenspartnerschaft  eingetragene
Paare entscheiden sich nach wie vor mehrheitlich für die Steuerklassen-
kombination III und V. Das zeigen die Daten der Lohn- und Einkommen-
steuerstatistik für das Veranlagungsjahr 2020. Von den insgesamt rund
5,3 Millionen zusammenveranlagten Steuerpflichtigen mit ausschließlich
Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit  wählten knapp 2,1 Millionen
Paare (39 Prozent) diese Steuerklassenkombination, wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt.

Bei weiteren 1,3 Millionen Paaren (25 Prozent) habe nur eine der beiden
Personen Arbeitseinkommen erzielt und sei entsprechend in Steuerklas-
se  III  eingruppiert  gewesen.  1,9  Millionen zusammenveranlagte  Steuer-
pflichtige (36 Prozent) seien in Steuerklasse IV eingetragen gewesen.

Durch die Kombination der Steuerklassen III und V könnten zusammen-
lebende Paare ihre unterjährig abzuführende Lohnsteuer gegenüber ei-
ner Eingruppierung in die Steuerklasse IV reduzieren. Auf die tatsächlich
festgesetzte  Höhe  der  Lohn-  und  Einkommensteuer,  die  sich  aus  der
jährlichen  Einkommensteuererklärung  ergibt,  wirke  sich  die  Wahl  der
Steuerklassen  dagegen  nicht  aus.  Bei  Steuerpflichtigen  mit  der  Steuer-
klassenkombination  III  und  V  komme  es  deshalb  deutlich  häufiger  zu
Nachzahlungen.  Im  Jahr  2020  seien  davon  knapp  46  Prozent  der  Fälle
betroffen gewesen. Zusammenveranlagte Steuerpflichtige in Steuerklas-
se IV hätten nur in knapp fünf Prozent der Fälle Nachzahlungen leisten
müssen  und  könnten  bei  der  Abgabe  ihrer  jährlichen  Steuererklärung
meist  mit  Rückerstattungen rechnen.  Diese  fielen  laut  Destatis  mit  ins-
gesamt  knapp  3,3  Milliarden  Euro  im  Jahr  2020  mehr  als  doppelt  so
hoch aus wie bei den Paaren in der Steuerklassenkombination III und V,
die  in  Summe  knapp  1,5  Milliarden  Euro  an  Einkommensteuer  rück-
erstattet bekommen hätten.

Wie die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2020 weiter
zeigten, stellten Männer mit fast 7,7 Millionen Steuerfällen mehr als drei
Viertel  aller  Lohnsteuerfälle  in  der  Steuerklasse  III.  Frauen  hätten  sich
dagegen mit  knapp 3,3  Millionen Steuerfällen über achtmal  häufiger  in
der  Steuerklasse  V  wiedergefunden  als  Männer  (386.050  Steuerfälle).
Die Daten zeigten auch die Auswirkungen der Wahl der Steuerklasse auf
den  Lohnsteuerabzug,  also  die  von  den  Arbeitgebern  einbehaltene
Lohnsteuer,  die  dann  an  die  Finanzämter  abgeführt  wird.  So  liege  das
Verhältnis  aus  einbehaltener  Lohnsteuer  und  der  zugrunde  liegenden
Bruttolohnsumme  für  Steuerfälle  der  Steuerklasse  III  im  Durchschnitt
bei  16  Prozent,  während  es  für  Steuerfälle  der  Steuerklasse  V  etwa  21
Prozent betrage, so Destatis. Mit der Wahl der Steuerklassenkombinati-

on III und V werde also der Lohnsteuerabzug für das in der Regel höhere
Einkommen der Steuerklasse III zu Lasten des niedrigeren Einkommens
in Steuerklasse V reduziert.

Statistisches Bundesamt, PM vom 26.07.2024

Kindergeldfestsetzung: Bei Festsetzung bekannte
Umstände dürfen später nicht für Aufhebung
herangezogen werden

Mit der Frage, ob die Familienkasse die Begründung für die Aufhebung
einer  Kindergeldfestsetzung  durch  einen  Umstand  austauschen  darf,
der ihr bei der ursprünglichen Festsetzung bereits bekannt war, hat sich
das  Finanzgericht  (FG)  Münster  beschäftigt.  Es  ging  unter  anderem um
den Wohnort des Kindes.

Das FG Münster stellt klar: Im Streitfall sei der für die Anwendung des §
64 Absatz 2 Einkommensteuergesetz (EStG - mehrere Anspruchsberech-
tigte) relevante Umstand, wo der Sohn der Klägerin lebte, eine Tatsache
im  Sinne  des  §  173  Abgabenordnung.  Diese  Tatsache  sei  jedoch  nicht
nachträglich  bekannt  geworden,  da  dieser  Umstand  der  Familienkasse
bereits vor Erlass des Festsetzungsbescheides bekannt gewesen sei.

Aufgrund  der  Mitteilung  des  Jobcenters  habe  Familienkasse  gewusst,
dass  der  Sohn nicht  mehr  im Haushalt  der  klagenden Mutter,  sondern
im  Haushalt  seiner  Schwester,  das  heißt  der  Tochter  der  Mutter,  lebte
und  dort  im  Rahmen  der  Bedarfsgemeinschaft  SGB-Leistungen  bezog.
Auch  habe  die  Mutter  in  ihrem  Kindergeldantrag  angegeben,  dass  der
Sohn nicht in ihrem, sondern in dem Haushalt ihrer Tochter lebe.

Die ebenfalls für die Anwendung des § 64 Absatz 2 EStG relevante Tatsa-
che,  dass  weder  die  Mutter  noch der  Kindesvater  regelmäßigen Unter-
halt an den Sohn zahlte, sei der Familienkasse zwar erst im Einspruchs-
beziehungsweise  Klageverfahren  und  damit  nachträglich  bekannt  ge-
worden.  Jedoch,  so  das  FG  Münster,  stehe  einer  Änderungsbefugnis
nach den Grundsätzen von Treu und Glauben die Verletzung der Sach-
verhaltsaufklärungspflicht der Familienkasse entgegen.

Für  den  Fall  der  Aufhebung  oder  Änderung  zuungunsten  des  Steuer-
pflichtigen beziehungsweise Kindergeldberechtigten normiere § 173 Ab-
satz  1  Nr.  1  AO zwar  nicht  ausdrücklich  eine  Regelung  zur  Verantwort-
lichkeit  des  nachträglichen  Bekanntwerdens,  wie  dies  bei  einer  Ände-
rung  zugunsten  des  Steuerpflichtigen  gemäß  §  173  Absatz  1  Nr.  2  AO
der Fall ist. Jedoch gilt laut FG der allgemeine Rechtsgrundsatz von Treu
und Glauben,  nachdem eine Änderung zuungunsten des Steuerpflichti-
gen  ausgeschlossen  ist,  wenn  die  Gesamtwürdigung  aller  hierfür  maß-
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geblichen Umstände ergibt, dass die in Frage stehenden Tatsachen und
Beweismittel der zuständigen Finanzbehörde bei gehöriger Erfüllung ih-
rer Sachaufklärungspflicht nicht verborgen geblieben wären, wenn also
zum  Beispiel  vorhandene  Ermittlungsmöglichkeiten  nicht  genutzt  wur-
den und die entsprechende Pflichtverletzung unter den gegebenen Um-
ständen  als  alleinige  Ursache  der  Korrekturbedürftigkeit  zu  werten  ist.
Im Fall einer Mitwirkungspflichtverletzung des Steuerpflichtigen sei eine
Abwägung der jeweiligen Pflichtverletzungen vorzunehmen.

Im Streitfall sei der Familienkasse vor Erlass des Festsetzungsbescheides
bekannt  gewesen,  dass  der  Sohn  der  Klägerin  nicht  in  deren  Haushalt
lebte. Bei dieser Sachlage hätte hinsichtlich der vorrangigen Kindergeld-
berechtigung  zwingend  eine  weitere  Sachverhaltsaufklärung  bezüglich
etwaiger Unterhaltszahlungen erfolgen müssen, so das Gericht.

Der Mutter sei insoweit kein Verstoß gegen ihre Mitwirkungspflicht vor-
zuwerfen.  Sie  habe  bei  der  Antragstellung  den  Fragebogen  vollständig
ausgefüllt.  Sie  habe  angegeben,  die  Adresse  des  Kindesvaters  nicht  zu
kennen. Demzufolge habe sie auch nicht die am Ende des Vordrucks ge-
forderte  Unterschrift  des  Kindesvaters  beibringen  können.  Nach  eige-
nen Unterhaltszahlungen oder solchen des Kindesvaters werde in dem
Antragsvordruck  nicht  gefragt.  Der  Mutter  sei  nicht  zuzumuten,  ohne
Aufforderung Auskünfte zu den Unterhaltsleistungen zu machen. Denn
die Notwendigkeit dieser Angaben setze eine vertiefte Kenntnis der Re-
gelung des § 64 Absatz 2 EStG sowie eine rechtliche Subsumtion des Be-
griffs der Unterhaltszahlungen voraus, gibt das FG zu bedenken.

Soweit  die  Familienkasse  anführe,  dass  sie  aufgrund  des  Akteninhalts
bei  der  Kindergeldfestsetzung  davon  ausgegangen  sei,  dass  der  Sohn
noch in den Haushalt  seiner Mutter aufgenommen sei,  weil  er lediglich
vorübergehend  zum  Zwecke  der  Ausbildung  räumlich  von  ihr  getrennt
sei, treffe dies nicht zu. Die Familienkasse sei ausweislich des Vermerks
in  der  Kassenanordnung  "nicht  im  Haushalt  der  Berechtigten"  davon
ausgegangen, dass keine Haushaltsaufnahme bei der Mutter mehr vor-
lag.

Außerdem handele es sich bei der von der Familienkasse vorgetragenen
Annahme,  der  Sohn  der  Klägerin  sei  allein  aus  dem  Grund  noch  dem
Haushalt der Mutter zuzuordnen, weil er nur zur Ausbildung und damit
nur vorübergehend von deren Haushalt räumlich getrennt sei, um eine
Schlussfolgerung und keine Tatsache.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 24.05.2024, 1 K 2995/22 Kg,AO
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